
 

 

 
 
 

 Ablauf an Spieltagen: 
 

 ALLGEMEINE Hygienemaßnahmen auf dem Sportgelände 

 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds (Zonen 2 und 
3). Ausnahmen sind anhand lokaler behördlicher Verordnungen auszurichten. 

 In Trainings-und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld (Zone 1) einzuhalten. 

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 

 Beachten der Hust-und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände. 

 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

 Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 

 Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln. 
 

Zonierung des Sportgeländes 
 
Das Sportgelände wird in drei Zonen unterteilt und darüber der Zutritt von Personengruppen geregelt. 
 

Zone 1: Spielfeld/Innenraum (Spieler, Offizielle, Schiedsrichter, etc….) 
 In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) befinden sich nur die für den Trainings-und Spielbetrieb 

notwendigen Personengruppen: 
o Spieler    ο Schiedsrichter 
o Trainer    ο Sanitäts-und Ordnungsdienst 
o Funktionsteams   ο Hygienebeauftragter 
o Schiedsrichter   ο Medienvertreter (siehe nachfolgende Anmerkung) 

 Falls möglich, sollte die Zone 1 an festgelegten Punkten betreten und verlassen werden. 
o Hierzu können Wegeführungsmarkierungen für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück genutzt 

werden. 

 Sofern Medienvertreter im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt benötigen, erfolgt dieser nur nach vorheriger Anmeldung beim 
Heimverein und unter Einhaltung des Mindestabstands. 

 

Zone 2: Umkleidebereich (Spieler, Offizielle, Schiedsrichter, etc….) 
 In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur die relevanten Personengruppen Zutritt: 

o Spieler     ο Schiedsrichter 
o Trainer     ο Hygienebeauftragter 
o Funktionsteams 

 Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung. 

 In sämtlichen Innenbereichen wird dringend empfohlen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 
ZONE 3: Zuschauerbereich (Besucher, etc…) 

 Die Zone 3 „Zuschauerbereich“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, die frei zugänglich und unter freiem Himmel 
(Ausnahme Überdachungen) sind. 

 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Personen in Zone 3 die Sportstätte über einen/mehrere offizielle Eingänge betreten, 
sodass im Rahmen des Spielbetriebs die anwesende Gesamtpersonenanzahl stets bekannt ist. Weitere Informationen dazu 
finden Sie im Kapitel „Zuschauer“. 

 Sofern die Sportstätte es zulässt, empfiehlt sich die Trennung von Ein-und Ausgangsbereichen. 

 Das Auf-/Anbringen von Markierungen unterstützt bei der Einhaltung des Abstandsgebots: 
o Zugangsbereich mit Ein-und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 
o Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage 
o Abstandsmarkierungen auf den Plätzen der Zuschauer 
o Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb 

 Unterstützende Schilder/Plakate helfen bei der dauerhaften Einhaltung der Hygieneregeln. 

 Sämtliche Bereiche der Sportstätte, die nicht unter die genannten Zonen fallen (z.B. Gesellschafts-und Gemeinschaftsräume, 
Gastronomiebereiche), sind separat zu betrachten und auf Grundlage der lokal gültigen behördlichen Verordnungen zu 
betreiben. 

 
Grundsätzlich gilt für alle auf unserem Sportgelände 

 


